
Informationen für 
Schulleitungen und Lehrkräfte

EvangElischE
schulsEElsorgE

Fachliche  
UnterstützUng

Das RPI Karlsruhe und das ptz Stuttgart unterstützen 

und beraten die Schulseelsorgerinnen und Schulseel-

sorger in den Bildungseinrichtungen mit Fortbildun-

gen und Materialien. 

Formen der  
schUlseelsorge

Gesprächsangebot
Schüler – Lehrer – Eltern

Andachten und 
Gottesdienste

Tage der 
Orientierung

Begleitung von 
Gruppen

PräventionRaum der Stille

Schulseelsorge

KontaKt

RPI KARLSRuhE

Blumenstr. 1–7 

76133 Karlsruhe 

0721-9175-420 

info@rpi-baden.de 

http://www.rpi-baden.de

PTz STuTTGART

Grüninger Str. 25 

70599 Stuttgart 

0711-45804-52 bzw. 0711-45804-60 

ptz@elk-wue.de

http://www.ptz-stuttgart.de

RPI KARLSRUHE



Was macht 
schUlseelsorge?

¤ Sie richtet sich an Einzelne und an Gruppen.

¤ Sie geschieht in Einzelgesprächen.

¤ Sie ereignet sich in der Begleitung von Gruppen.

¤ Sie macht liturgische und spirituelle Angebote

 für die Schulgemeinschaft.

¤ Sie ist Teil des sozialen Systems der Schule.

¤ Sie ist vernetzt mit den psychosozialen  

 Diensten innerhalb der Schule.

¤ Sie kooperiert mit Angeboten außerhalb

 der Schule.

¤ Sie ist Teil des schulinternen  

 Kriseninterventions teams.

¤ Sie ist offen für Schülerinnen und Schüler,  

 Lehrkräfte und Eltern.

Was machen schUl- 
seelsorger/-innen?

¤ Sie ist ein offenes Angebot der Kirche an  

 alle Menschen im Lebensraum Schule.

¤ Sie bietet einen unverwechselbaren  

 Beitrag zu einer lebendigen und menschen- 

 freundlichen Schulkultur in einer pluralen  

 Gesellschaft.

¤ Sie orientiert sich an den Bedürfnissen  

 und  Lebenslagen der Schülerinnen  

 und Schüler.

Was ist evangelische 
schUlseelsorge?

¤ Sie unterrichten Evangelische Religion.

¤ Sie haben eine zusatzqualifikation als

 Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger.

¤ Sie werden von ihrer jeweiligen  

 Landeskirche zu Schulseelsorgerinnen und  

 Schulseelsorgern beauftragt.

Die Qualifikation als Schulseelsorgerin und 

Schulseelsorger umfasst liturgische und  

spirituelle Kompetenz sowie fall- und  

systembezogene handlungskompetenz.  

Die Fachaufsicht liegt bei den vorgeordneten 

kirchlichen Stellen. 


